Vereinbarung für Künstlerauftritt


Seite 2
Berlin, d. .............................

	Zwischen

Vertreten durch

Tel: _____________________ 

Fax:  ____________________

Mobil: ___________________

e-mail: ___________________

- im Folgenden Veranstalter genannt  -
	und

Kat Baloun & The Alleycats

Vertreten durch

- im Folgenden Künstler genannt -


Dieser Vertrag bestätigt die zwischen Veranstalter und Künstler getroffenen Vereinbarungen:

1. Der Veranstalter verpflichtet die Künstler für ein Konzert. Die Künstler unterliegen weder in der Programmgestaltung noch in ihrer Darbietung Weisungen des Veranstalters.

	Konzert-Termin:

Termin:      
Konzert von       bis       Uhr

Anzahl der Sets      

	Anschrift Auftrittsort:

     
     
Tel:      


2. Der Veranstalter zahlt folgendes Honorar:


2.1 Festhonorar
	Honorar:

(1)
	€  



	Plakatkosten:
	€  



	Fahrtkosten:
	€  



	Gesamtsumme:
	€  


(1) Die Umsatzsteuer entfällt, da der Zahlungsempfänger 
nach §19 UstG  nicht umsatzsteuerpflichtig ist.
3. Das Honorar ist wie folgt zahlbar:
Durch Barzahlung vor Auftrittsende an _____________________ oder eine von ihm/ihr 

bevollmächtigte Person. Name: _______________________

3.1. Der Veranstalter verpflichtet sich, das Konzert der GEMA zu melden; Gebühr für Wort und Musik trägt der Veranstalter und stellt insoweit die Künstler frei.

4. Werbung

4.1  Die örtlichen Werbemaßnahmen organisiert und trägt der Veranstalter, insbesondere Plakatierung und Bemusterung der regionalen Presse und der infragekommenden Rundfunksender. Dazu erhält er

                Plakate zu €       pro Stück,       Presseinfos, und       Fotos.

4.2 Der Veranstalter verpflichtet sich, alle über die Veranstaltung erschienenen Presse -                  Veröffentlichungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Konzert an die Künstler zu schicken.

4.3 Dient die Veranstaltung politischen Zwecken und/oder anderen Werbezwecken, bzw. zieht der Veranstalter einen Dritten hinzu, der die Veranstaltung zu Werbezwecken benutzt (Sponsor) müssen die Künstler davon informiert werden und sich einverstanden erklären.

4.4 Die Künstler und ihre Hilfskräfte sind während der gesamten Veranstaltung und eine angemessene Zeit danach berechtigt, ihre eigenen Produkte – Tonträger, T-Shirts u.s.w. – zu verkaufen.
5. Allgemeines

5.1 Bei Vertragsbruch, der zur Nichtdurchführung des Konzertes führt, zahlt der schuldhafte Vertragspartner dem anderen Vertragspartner eine Konventionalstrafe in Höhe von €      . Im Falle höherer Gewalt entfällt die Konventionalstrafe (Nachweispflicht). Fälle höherer Gewalt, unabwendbarer behördlicher Maßnahmen oder Krankheit der Künstler, in Fällen von Streik und/oder Ausfall oder erheblicher Verspätung öffentlicher Verkehrsmittel, die die Gestellung der Künstler, der Techniker oder der benötigten Technik unmöglich machen, entbinden die Künstler von der Gastspielverpflichtung. Ansprüche, welcher Art auch immer, können daraus nicht abgeleitet werden, jeder Vertragspartner trägt die ihm entstandenen Aufwendungen selbst. Jedoch werden sich die Künstler um einen Ersatztermin bemühen.

5.2 Der Veranstalter haftet für die Sicherheit der Künstler und ihrer technischen Anlage für die Zeit ihrer Anwesenheit am Veranstaltungsort und haftet für Schäden, die ohne Verschulden der Künstler/ihrer Hilfskräfte entstehen.

5.3 Ohne vorherige Genehmigung der Künstler darf das Konzert nicht audiovisuell aufgenommen werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt, bzw. die Künstler können eine Entschädigung verlangen.

5.4 Anliegende Bühnenanweisungen sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages. Der Veranstalter bestätigt Empfang und Kenntnisnahme und schickt sie in den notwendigen Punkten ergänzt und unterschrieben zeitgleich mit Vertragsrücksendung an die Künstler. Für etwaige Schäden, die durch Nichteinhaltung der Bühnenanweisungen entstehen, haftet der Veranstalter.

5.5 Der Veranstalter sichert zu, den Künstlern rechtzeitig eine detaillierte Wegbeschreibung  zu schicken (z.B. Stadtplan-Kopie mit Skizze), aus der deutlich hervorgeht, wie die Künstler ab Autobahnausfahrt den Auftrittsort und ggfs. von dort aus das Hotel erreichen.

5.6 Der Veranstalter versichert, daß dem Konzert der Künstler keine bau-, feuerpolizeilichen oder von einer anderen Institution auferlegten Vorschriften entgegenstehen.

5.7 Beide Vertragspartner verpflichten sich, Stillschweigen gegenüber allen Dritten, bezüglich des Inhaltes dieser Vereinbarungen zu wahren.

5.8 Sollten einzelne Bestandteile dieses Vertrages juristisch anfechtbar oder unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen trotzdem wirksam. Die Rechtsbeziehungen der Vertragspartner unterliegen deutschem Recht.

5.9 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

5.10 Eine Ausfertigungen dieser Vereinbarung und ein unterschriebenes Exemplar der Bühnenanweisungen sind bis spätestens am       eingegangen zurückzuschicken, nachdem sie ausgefüllt, genehmigt und rechtsverbindlich unterzeichnet wurden.

	      , den      
	Berlin, den 

	
	

	 - Veranstalter - 
	- Künstler -





2.2 Der Veranstalter trägt die Kosten für Getränke (Softdrinks, Bier, Wein) & Catering (warme Mahlzeit) für die Künstler und ihre Hilfskräfte.








(  2.3 Die Übernachtungs- und Frühstückskosten trägt der Veranstalter.
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